
  
Die Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat namens der Landesregierung die Kleine Anfrage mit 

Schreiben vom 16. September 2019 beantwortet. 
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KLEINE ANFRAGE 
 
des Abgeordneten Dr. Matthias Manthei, Fraktion Freie Wähler/BMV 
 
 
Wahlpflichtfach „Feuerwehr“ an der Europaschule „Arnold Zweig“ in Pasewalk 
 
und 

 
ANTWORT 
 
der Landesregierung 
 

 

 
Zu der Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage (7/3296) 

sowie auf den Artikel im Nordkurier vom 17. August 2019 „Pasewalker 

Schule führt Pflichtfach Feuerwehr ein“ ergeben sich Nachfragen. 

 

1. Warum hatte die Landesregierung in ihrer Antwort auf die Kleine 

Anfrage (7/3296) keine Kenntnisse über die Einführung des Wahl-

pflichtfachs „Feuerwehr“ an Schulen in Mecklenburg-Vorpommern, 

wenn das Projekt vier Monate später an einer Schule in Pasewalk rea-

lisiert wird? 

 

 

 

Die Landesregierung hat die Fragen auf Drucksache 7/3296 nach ihrem Kenntnisstand zum 

Zeitpunkt der Fragestellung exakt und vollständig beantwortet. Im Übrigen wird auf die 

Antwort der Landesregierung zu Frage 1 der Kleinen Anfrage auf Drucksache 7/4068 

verwiesen.  
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2. Wer war der Initiator der Idee, das Wahlpflichtfach „Feuerwehr“ an 

der Europaschule „Arnold Zweig“ in Pasewalk einzuführen? 

 

3. Wer war an der Realisierung des Projekts beteiligt? 

 

 

 

Die Fragen 2 und 3 werden zusammenhängend beantwortet.  

 

Das Wahlpflichtfach „Feuerwehr“ besteht seit dem Schuljahr 2019/2020, wurde durch die 

Schulleitung initiiert und wird in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Pasewalk 

und der Stadt Pasewalk durchgeführt.  

 

 

 
4. Wurde das Projekt finanziell gefördert? 

 

Wenn ja,  

a) wer war an der Finanzierung für das Projekt beteiligt? 

b) in welcher Höhe (bitte nach Förderern und Höhe der geförderten 

Summe aufschlüsseln)? 

 

 

 

Derzeit erfolgt nach Auskunft der Schulleitung keine Förderung.  

 

 


